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Vollzug des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl I S. 2771), und des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl 
S. 66, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl S. 48);
Verlängerung der vorläufigen Sicherung des Über-
schwemmungsgebietes der Kronach, Gewässer II. 
Ordnung, Stadt Kronach und Gemeinde Wilhelmsthal

Bekanntmachung

zur Verlängerung der vorläufigen Sicherung 
des vom Wasserwirtschaftsamt Kronach  
ermittelten Überschwemmungsgebietes  

„Kronach“

Mit Bekanntmachung im Kreisamtsblatt des Landkrei-
ses und Landratsamtes Kronach Nr. 17 vom 03.06.2013 
wurde das vom Wasserwirtschaftsamt Kronach ermittelte 
Überschwemmungsgebiet „Kronach“ vorläufig gesichert. 
Die vorläufige Sicherung gilt zunächst fünf Jahre und wür-
de mit Ablauf des 03.06.2018 enden. Sie kann um weitere 
zwei Jahre verlängert werden.

Dieser Termin wird hiermit um die maximal zulässige Frist 
von zwei Jahren verlängert und endet nunmehr mit Ablauf 
des 03.06.2020, sofern nicht vorher eine Rechtsverord-
nung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 

Zweckverband Berufs- 43 
fachschule für Musik 
und Sing- und Musik-
schulwerk Oberfranken

Sitzung der Verbandsversammlung
Am Donnerstag, 21. Juni 2018, findet um 14:00 Uhr im 
Sitzungszimmer des Landratsamts Kronach (2. Stock, 
Nr. 208), Güterstraße 18, 96317 Kronach, eine Sitzung 
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Be-
rufsfachschule für Musik und Sing- und Musikschulwerk 
Oberfranken statt.

TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung

1 Bericht des Schulleiters
2 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2016, Bericht der 

örtlichen Rechnungsprüfung 2016 und Feststellung 
der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016

3 Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2016
4 Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Haus-

haltsjahr 2016
5  Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2018 und Beschluss über den Finanzplan für die 
Haushaltsjahre 2017 bis 2021

6 Unvorhergesehenes

Kronach, 16. Mai 2018

Dr. Denzler
Verbandsvorsitzender
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in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt 
wird (Art. 47 Abs. 4 des Bayerischen Wassergesetzes - 
BayWG).

Weitere Informationen:

Detailkarten im Maßstab M = 1 : 2 500 und der Übersichts-
plan M = 1 : 25 000 können im Landratsamt Kro nach, 
in der Stadt Kronach sowie der Gemeinde Wilhelms thal 
täglich während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Darüber hinaus können diese im Internet unter 
http://www.landkreis-kronach.de mit dem Suchbegriff 
„Überschwemmung“ von einer Gesamtansicht bis zur 
flurstücksgenauen Ansicht abgerufen werden.

Alle ermittelten und festgesetzten Überschwemmungs-
gebiete sind außerdem im Internet unter der Adresse 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/infor-
mationsdienst/index.htm im „Informationsdienst Über-
schwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ für die Öf-
fentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informa-
tionen über Überschwemmungsgebiete sowie rechtliche 
Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren 
enthalten.

Kronach, 22.05.2018
Landratsamt

Löffler
Landrat

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


